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Definitionen

• Reform = lat. 
reformare, eine neue
Gestalt geben

• Modernisierung = 
Umbau(en)

• Verwaltungs-
geschichte = 
Reformgeschichte



Historische Phasen der Verwaltungsreform
(ab 1945)

• Rechtsbereinigung (ab
1957); besonders
Bayern

• Territorialreform
• Funktionalreform
• Bürgernähe / Verwal-

tungsvereinfachung
(ab Mitte der 70er 
Jahre)



Warum Reform?
• Der Staat der Neuzeit ist durch eine kontinuierliche Ausweitung des 

öffentlichen Dienstes geprägt
• Der Staat hat im Verlauf der letzten 100 - 150 Jahre immer mehr

Aufgaben übernommen, die vorher überhaupt nicht oder privat erledigt
wurden

• Dabei hat der öffentliche Dienst oft massive Kritikhinnehmen müssen: 
Es ist von Mißwirtschaft, Unfähigkeit, in letzter Zeit vermehrt sogar
von Skandalen und Korruption die Rede. Man spricht von der 
Pathologie der Verwaltung

• Der Beamte gilt als Symbol für Inkompetenz, Versorgungsmentalität
und Überprivilegiertheit (Unkündbarkeit, angeblich hohe Gehälter
usw.)

• Der öffentliche Dienst wird als gigantisches
Arbeitsbeschaffungsprogramm hingestellt



1. Ausweitung des öffentlichen 
Dienstes

• Viel schlimmer aber: die 
Fortpflanzungsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes
wirkt sich auch massiv auf 
das ökonomische System 
der Bundesrepublik aus -
Die Staatsquote liegt 
inzwischen bei über 50 
Prozent, in den neuen
Bundesländern besonders
hoch



2. Staat als Standortnachteil

• Der Staat scheint sich
zunehmend zum 
Standortnachteil für die 
deutsche Wirtschaft zu
entwickeln - denken wir an 
aktuelle Diskussionspunkte wie
das Nachtbackverbot, die 
Ladenschlusszeiten und 
unsinnige Regelungen
beispielsweise in der 
Handwerksordnung



3. Unsinnige Regelungen

• Ein System, das es den 
Menschen verbietet, 
an Sonntagen
Brötchen zu verkaufen
oder ohne Meisterbrief
einen
Fensterputzbetrieb
aufzumachen, erstickt
sich selbst

• Freilich stehen wir
Deutsche 
glücklicherweise nicht 
allein da ... Es gibt 
eine Verordnung der 
EG über das 
Inverkehrbringen von 
Karamelbonbons -
Diese umfasst rund
20.000 Wörter



Prüffragen für Rechtsvorschriften

• Muss überhaupt etwas geschehen?
• Welche Alternativen gibt es?
• Muss der  B u n d  handeln?
• Muss ein G e s e t z gemacht werden?
• Muss j e t z t gehandelt werden?
• Ist der Regelungsumfang erforderlich?
• Kann die Geltungsdauer beschränkt werden?
• Ist die Regelung bürgernah und verständlich?
• Ist die Regelung praktikabel?
• Stehen Kosten und nutzen in einem angemessenen Verhältnis?



4. Finanzierung nicht mehr möglich

• Rund 40 Prozent der 
Landeshaushalte sind 
durch Personalkosten
gebunden (neue
Bundesländer: 26 %)

• Von den restlichen 60 
Prozent sind nur etwa 
10 Prozent disponibel



5. Produktivitätsfortschritt gering

• Würden Sie sich für 20 Euro 
eine Tageszeitung kaufen?

• Im öffentlichen Bereich gibt es 
teilweise Preise, die mit den 20 
Euro für eine Zeitung
verglichen werden können: Die 
Theaterkarte für 100 Euro oder 
das Krankenhausbett für 300 
Euro

® Die staatlichen und 
kommunalen Leistungen sind 
teilweise kaum noch
finanzierbar



6. Internationale Einflüsse

• Auslöser
– globale ökonomische

Krise
– Politik- und 

Bürokratieverdrossen–
heit

– postmaterialistische
Werthaltungen

• Verblüffender Gleichklang der 
Themen

– Staatsrückbau, Besinnung auf 
“Kernfunktionen”

– Marktöffnung und 
Wettbewerbsstärkung

– Aufgabenverlagerung auf nicht-
staatliche Träger

– Abbau von Vorschriften
– Dezentralisierung, 

Verselbständigung von 
öffentlichen Einrichtungen

– Neue Managementkonzepte und 
Organisationsstrukturen

– Personalmanagement

– Finanzmanagement (Output-
Orientierung, Globalbudgets, 
flexible Haushaltswirtschaft, 
Kosten- und Leistungsrechnung



Gegenstandsbereiche

• Gebiet
• Aufgaben
• Personal
• innere / äußere

Organisation
• Haushalt
• Verfahren



1. Gebiet







Fläche, Wohnbevölkerung und Bevölkerungsdichte
in der DDR 1986/87

DDR und Berlin (Ost) Jahresende 1987
Bezirke Fläche qkm Einwohner in Mio. Einwohner je qkm
Cottbus 8 262 0,9 107
Dresden 6 738 1,8 262
Erfurt 7 349 1,2 168
Frankfurt 7 186 0,7 99
Gera 4 004 0,7 185
Halle 8 771 1,8 203
Karl-Marx-Stadt 6 009 1,9 310
Leipzig 4 966 1,4 275
Magdeburg 11 526 1,2 108
Neubrandenburg 10 948 0,6 57
Potsdam 12 568 1,1 89
Rostock 7 075 0,9 129
Schwerin 8 672 0,6 68
Suhl 3 856 0,5 142
Berlin (Ost) 403 1,2 3 129
DDR und Berlin (Ost) 108 333 16,7 154

Quelle: Statistisches Jahrbuch der DDR 1988, S. 1



Anzahl der Gemeinden in der DDR und in der BRD 
nach Einwohnergrößenklassen

Gemeindegrößen-
klassen

Anzahl der Gemeinden in der
DDR
Absolut                      In Prozent

Anzahl der Gemeinden in der
Bundesrepublik
Absolut                           In Prozent

Unter 500 Einw. 3580 47,3 1724 20,3
500-1000 1956 25,9 1344 15,8
1000-2000 1042 13,9 1578 18,6
Zwischensumme 6578 97,0 4646 54,7
3000-5000 597 7,9 1733 20,4
5000-10 000 164 2,2 980 11,5
Zwischensumme 761 10,1 2713 31,9
10 000-20 000 107 1,4 646 7,6
20 000-50 000 82 1,1 348 4,1
50 000-100 000 20 0,3 84 1,0
Zwischensumme 209 2,8 1078 12,7
Mehr als 100 000 15 0,2 68 0,7
Insgesamt 7563 100 8505 100

Quellen: Statistisches Jahrbuch 1989 der DDR, hrsg. von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, Berlin 
1989; Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, hrsg. vom Deutschen Städtetag, Köln 1989; eigene
Berechnungen



Flächenländer der Bundesrepublik am 3.10.1991

Land Fläche qkm Einwohner Kreisfreie
Städte

Landkreise Gemeinden

Schleswig-Holstein 15 728 2 554 241 4 11 1127
Niedersachsen 47 439 7 162 103 9 38 1021
Nordrhein-Westfalen 34 096 16 711 845 23 31 373
Hessen 21 114 5 507 777 5 21 421
Rheinland-Pfalz 19 848 3 630 823 12 24 2291
Baden-Württemberg 35 751 9 286 387 9 35 1102
Bayern 70 553 10 902 643 25 71 2026
Saarland 2 569 1 055 660 - 6 52
Mecklenburg-
Vorpommern

25 695 2 132 184 6 31 1241

Brandenburg 28 016 2 722 267 6 38 1762
Sachsen-Anhalt 20 297 3 025 976 3 37 1339
Sachsen 17 713 4 977 811 6 48 1616
Thüringen 15 209 2 531 859 5 35 1604

Quelle: Bernet, Aspekte zur Wiedereinführung der Länder, LKV 1991, S. 3.



Baden-Württemberg vor und nach der Kreisgebietsreform



Varianten der Länderneugliederung I

Quelle: Heinz Laufer: Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland



Varianten der Länderneuglierung II



Leitbild des MI

Kann von StudIP herunter geladen werden !!



Quelle: Wikipedia

Kreisgebietsreform in Sachsen-
Anhalt

Sachsen-Anhalt untergliedert sich in 
elf Landkreise und drei kreisfreie 
Städte. Die derzeitige 
Verwaltungsstruktur entstand durch 
zwei Kreisreformen, wobei in der 
ersten Kreisgebietsreform am 1. Juli 
1994 aus vormals 37 Landkreisen 
21 neue Landkreise gebildet 
wurden, deren Zahl am 1. Juli 2007 
auf 11 reduziert wurde

Vgl. dazu: Beck, Wolfgang
Verlauf und Schwerpunkte der Kommunal- und 
Verwaltungsreform in Sachsen-Anhalt (1990-2005)
Verlag Karla Grimberg, Ostbevern 2006



Kosten der Kreisgebietsreform
29.01.2007) (ots) - Magdeburg. Auf rund 30 Millionen Euro schätzt der Landkreistag 
die Kostenfür die Kreisgebietsreform, die am 1. Juli in Sachsen-Anhalt in Krafttritt. 
Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Montag-Ausgabe). Aus
bisher 21 werden elf Landkreise gebildet, um die Verwaltungkostengünstiger und 
effizienter zu organisieren und dem Einwohnerrückgang anzupassen. Doch nach Ansicht 
des Geschäftsführers des Landkreistages, Heinz-Lothar Theel, wird es mehrere Jahre 
dauern, bis sich tatsächlich Effizienzgewinne einstellen. "Auf Anhieb gibt es keine 
Kostenersparnis", so Theel. Im Gegenteil. Der Landkreistag geht davon aus, dass die 
Altkreise im Schnittein bis zwei Millionen Euro aufbringen müssen, um Personal- und 
Sachkosten der Fusionen zu finanzieren. Vor allem die Anpassungder unterschiedlichen 
Computersysteme komme teuer, so Theel. Weitere Kostenentstünden durch die 
Anschaffung neuer Stempelund Formulare, aber auch infolge notwendiger Änderungen 
an Ortsschildern. Zudem müsse die Versorgungnicht wiedergewählter Landräte 
sichergestellt werden, sagte Theel.

Originaltext: Mitteldeutsche Zeitung Digitale Pressemappe: 
http://presseportal.de/story.htx?firmaid=47409 Pressemappe via RSS : 
feed://presseportal.de/rss/pm_47409.rss2

http://www.brd-info.net/nachrichten/meldung_162335.html



Gemeindliche Verwaltungsstruktur 2005

Kregel, Kommunen zwischen Eigenverantwortung und Staatsauftrag, in: Holtmann, a.a.O., 128 ff. (134).



Eckpunkte der 
Gemeindegebietsreform – 1 -

• Inhaltlich bestätigt das Leitbild die Ende März vom Koalitionsausschuss 
abschließend verhandelten Eckpunkte. Im einzelnen: 

– freiwillige Phase bis 2009, anschließend gesetzliche Phase bis 2011 (in der 
gesetzlichen Phase sind nur Einheitsgemeinden zulässig); 

– Mindestgröße bei Einheitsgemeinden 10.000 Einwohner, in Ausnahmefällen 8.000 
Einwohner; 

– Mindestgröße bei Verbandsgemeinden 10.000 Einwohner (in Ausnahmefällen 
geringfügige Unterschreitung möglich); mindestens drei, höchstens acht 
Mitgliedsgemeinden; jede Mitgliedsgemeinde muss mindestens 1.000 Einwohner 
haben; 

– keine Verbandsgemeinde möglich im Umfeld der Oberzentren sowie bei 
Verwaltungsgemeinschaften, deren zentraler Ort überdurchschnittlich viele 
Einwohner im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden aufweist („prägender 
Ort“) 

– Einheitsgemeinden können sich Ortschaftsverfassungen geben, dann existieren 
Ortschaftsrat und Ortsbürgermeister mit jeweils eigenen Zuständigkeiten;



Eckpunkte der 
Gemeindegebietsreform – 2 -

• Verbandsgemeinde hat direkt gewählten Verbandsgemeinderat und 
direkt gewählten Verbandsgemeindebürgermeister 

• Verbandsgemeinde nimmt viele Aufgaben für die Gemeinden wahr 
(u.a. Flächennutzungsplanung, Trägerschaft für Kitas und Schulen, 
Unterhaltung Sportanlagen, Trinkwasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung); weitere Aufgaben können die 
Mitgliedsgemeinden übertragen; 

• die Stadt-Umland-Problematik Halle/Magdeburg findet im Leitbild auf 
der Grundlage des Kommunalneugliederungsgrundsätze-Gesetzes
2005 ihren Niederschlag, d.h.: auf Basis der Erfahrungen mit dem
Zweckverbandsgesetz wird über Eingemeindungen nach Halle und 
Magdeburg entschieden; auch über Eingemeindungen in Mittelzentren 
ist zu diskutieren und zu entscheiden; 

• finanzielle Unterstützung der Gebietsreform durch das Land in der 
freiwilligen Phase mit voraussichtlich 45 Mio. Euro (2007-2010). 



Amtliche Materialien zur Kreis- und 
Gemeindegebietsreform - 1-

• http://www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibli
othek_Ministerium_des_Innern/PDF_Dokumente/Referat_35/2008_07_10_Pr%C3%A4
sentation_Konferenzen_Juni_2008.pdf(Präsentation des MI zur 
Gemeindegebietsreform)

• http://www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibli
othek_Ministerium_des_Innern/PDF_Dokumente/Referat_35/2008_07_10_Anhang_Pr
%C3%A4sentation.pdf(Anhang zur Präsentation)

• http://www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibli
othek_Ministerium_des_Innern/PDF_Dokumente/Referat_35/Eckpunktepapier_Einheits
gemeinden_April2007.pdf(Eckpunkte MI - 2007)

• http://www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibli
othek_Ministerium_des_Innern/PDF_Dokumente/Referat_35/Leitbild_09.08.2007_.pdf
(Leitbild MI - 2007)

• http://www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibli
othek_Ministerium_des_Innern/PDF_Dokumente/Referat_35/Handreichung.pdf
(Handreichung MI - 2008)



Amtliche Materialien zur Gemeindegebietsreform in 
Sachsen-Anhalt - 2 -

GVBl. LSA Nr. 3/2008, ausgegeben am 20.2.2008
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das nebenstehende "Begleitgesetz zur 
Gemeindegebietsreform" vom 14. Februar 2008 beschlossen.

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 12.7.2007 den Nachtragshaushalt 2007 
beschlossen.
Darin hat er im Einzelplan 13, Kapitel 1312 die Titelgruppe 61 „Zuweisungen für 
den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden“ veranschlagt.

Der Bezugs-RdErl. wird wie folgt geändert:
Nummer 2.3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Legen kreisangehörige Gemeinden im Rahmen der freiwilligen Phase bis zum 
30.6.2009 eine genehmigungsfähige Vereinbarung zur Bildung einer 
Einheitsgemeinde oder Verbandsgemeinde vor, die bis spätestens 1.1.2010 in Kraft 
tritt, ...

http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=30215 (die Quellen sind dort klickbar)



Nichtamtliche Quellen

• http://www.iwh-halle.de/e/publik/presse/22-07L.pdf(Gutachten zur Wirtschaftlichkeit 
von Gemeindestrukturen – Prof. Dr. Kluth / ISW Halle)

• http://www.michael-
grimberg.de/untersuchung_einheitsgemeinde_wiegand_grimberg.pdf(Gutachten Dr. 
Wiegand / Dr. Grimberg - Flyer)



2. Funktionalreform

Funktionalreform
Veränderung der Zuständigkeiten zwischen den Verwaltungsebenen in den 
Bundesländern, insbesondere Stärkung der unteren Verwaltungsebenen und 
der Kommunen (Städte und Gemeinden) durch Übertragung zusätzlicher 
Aufgaben und Befugnisse. Die Funktionalreform wird als zwangsläufige Folge 
einer Gebietsreform (Bildung größerer Verwaltungseinheiten und Kommunen) 
angesehen, aber auch als Daueraufgabe einer Überprüfung, ob Zuständigkeiten 
auf niedrigere Verwaltungsebenen übertragen, ortsnah zusammengefasst und 
wahrgenommen werden können. Dies entspricht auch den Konzepten des 
aktivierenden Staatesund des Neuen Steuerungsmodells. Im Rahmen 
modernen Managements können heute auch andere Instrumente in Betracht 
kommen, z. B. die Aufgabenübertragung im Rahmen von Ziel- oder 
Leistungsvereinbarungenoder definierter Prozesse und Prozessketten im 
Rahmen von Qualitätsmanagementund einer virtuellen Verwaltung. 

http://www.olev.de/f.htm



Funktionalreform in Sachsen-Anhalt 
– 1 -

Der Koalitionsausschuss von CDU und SPD hat sich mit der Funktionalreform 
beschäftigt, mit der Aufgaben an die Landkreise abgegeben werden sollen. 
Während der Beratung des Gremiums sollte es auch um andere Themen gehen 
- man darf wohl davon ausgehen, dass es einen hohen Gesprächsbedarf in 
Sachen Polizeistrukturreform gibt. Die Funktionalreform ist dann heute im 
Kabinett faktisch zu Grabe getragen worden. Ursprünglich war vorgesehen, 
Agrarverwaltung, Gewerbeaufsicht sowie bestimmte Aufgaben der Umwelt-
und Naturschutzverwaltung auf Kreisebene anzusiedeln. Davon blieb aber 
nach den Beratungen der Ressorts wenig bis nichts übrig. Das wurde 
entsprechend kommentiert:
Wolpert: „Landesregierung offenbart erneut ihre Schwäche“
Wolpert: Magere Funktional ist BEZEICHNEND für die Koalition / Böhmer 
fehlt die Kraft zu Entscheidungen
Als „typisch“ für den Zustand der Regierungskoalition bezeichnete Veit 
Wolpert, Fraktionsvorsitzender der FDP-Landtagsfraktion die Entscheidung 
des Kabinetts und der Koalitionsrunde zur Funktionalreform. Statt etwa 4.000 
Stellen, die durch die Funktionalreform in Sachsen verlagert wurden, sind es in 
Sachsen-Anhalt magere 111 Personalstellen, bei einem Finanzvolumen von 
7,5 Millionen Euro.

http://magdeburg-kann-mehr.blog.de/2008/12/22/funktionalreform-grabe-getragen-5260080



Funktionalreform in Sachsen-Anhalt 
– 2 -

Die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD bezeichnet die Funktionalreform 
als eine der wichtigsten anstehenden Herausforderungen. Ministerpräsident Böhmer 
hatte noch im Dezember 2007 das Jahr 2008 zum Jahr der Funktionalreform gemacht. 
Nun zeige sich, dass die Koalition dieser Herausforderung nicht gewachsen sei. „Statt 
von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen, beugt sich Böhmer den 
zahlreichen Einzelinteressen in seiner eigenen Fraktion“, so Wolpert „ich frage mich 
zunehmend, wer in Sachsen-Anhalt eigentlich regiert.“
Zudem zeigt die Auswahl, der zum Schluss übergebliebenen Aufgaben, wie die 
Ausbildungsberatung für den Bereich der Land- und Hauswirtschaft oder die 
Anerkennung von Trägern der Mofaausbildung, dass die Landesregierung bereits jetzt 
keine Kraft mehr hat, auch schwierige aber notwendige Entscheidungen zu treffen. Auch 
die Einführung von Regionalbudgets, bei denen die Landkreise Prioritätenlisten für die 
Förderprogramme erarbeiten sollen, dokumentiert dies. „Die Landesregierung hat zwar 
erkannt, dass die Landkreise bei der Entwicklung des ländlichen Raums deutlich mehr 
Mitspracherechte erhalten müssen, kann sich aber gegenüber einzelnen 
Kabinettsmitgliedern und den Fraktionen nicht mehr durchsetzen“, erklärte der 
Fraktionschef.
www.fdp-fraktion-lsa.de
Siehe auch die Pressemitteilung der Linksfraktionund den MZ-Artikel von Hendrik 
Kranert. 



3. Aufgaben



Beteiligungen der Stadt 
Gelsenkirchen - 1

• Versorgung/Entsorgung 
• Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH(GEW) 
• Emscher Lippe Energie GmbH(Beteiligung über GEW) 
• Gelsenkirchener Logistik-, Hafen und Servicegesellschaft mbH(Beteiligung über GEW) 
• Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH(Beteiligung über GEW) 
• Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH (Beteiligung über GEW) 
• VEKS Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH
• Gelsendienste(eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 
• Gelsenkanal(eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 
• Verkehr
• Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
• Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH 
• Stadtbahn GbR 
• Vestische Straßenbahnen GmbH
• Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
• Stadtentwicklung/Bauen und Wohnen
• Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
• Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
• Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 GmbH in Liquidation

http://stadt.gelsenkirchen.de/Virtuelles_Rathaus/Mitteilungen/beteiligungsbericht.asp



Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen - 2
• Wissenschaft/Strukturpolitische Beteiligungen
• last mile logistik netzwerk gmbh (Beteiligung über GEW)
• Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
• Gelsenkirchener Arbeitsförderungsgesellschaft mbH
• WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
• Dienstleistungen
• Gesellschaft für Krankenhauswirtschaftsdienste mbH
• emschertainment GmbH(Beteiligung über GEW) 
• Nordsternpark Pflege GmbH (Beteiligung über GEW)
• Datentechnologie
• Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe(eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 
• GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH(Beteiligung über GEW) 
• Telekommunikationsgesellschaft Emscher-Lippe mbH
• Gesundheit/Soziales
• Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH
• Senioren- und Pflegeheime (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
• Stadtmarketing/Tourismus
• Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
• Finanzbeteiligungen/Strategische Engagements
• Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 
• Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen
• Freizeit/Kultur
• Musiktheater im Revier GmbH
• Neue Philharmonie Westfalen e.V.
• Revierpark Nienhausen GmbH



Privatisierung und Deregulierung

• Privatisierung und Deregulierung gehen von allen
Formen der Verwaltungsreform am weitesten

• Im kommunalen Bereich ist vor allem ein Trend 
zur Privatisierung von Dienstleistungen zu
beobachten

• Vor diesem Hintergrund treten die 
Zulässigkeitsschranken der eigenwirtschaftlichen
Betätigung des Staates zunehmend in den 
Hintergrund



Erscheinungsformen der Privatisierung

• Organisationsprivatisierung (z.B. kommunale Krankenhaus GmbH)
• Privatisierung der Handlungsformen (vom öffentlich-rechtlichen

Benutzungsverhältnis zur privatrechtlichen entgeltlichen Leistungsbeziehung)
• Echte Aufgabenprivatisierung (vollständige Auslagerung)
• Unechte Ausgabenprivatisierung (etwa Deutsche Bahn AG)

• Privatisierung der Aufgabenerledigung (z.B. Abfallbeseitigung durch Dritte)
• Beliehener Unternehmer (z.B. Flugsicherung)
• Privatisierung der Finanzierung

• Mittelbare Aufgabenprivatisierung (planmäßige Verwandlung von 
Verwaltungsfunktionen in privatwirtschaftliche Geschäftsfelder - z.B. im 
Versicherungswesen)

• Privatisierung erwerbswirtschaftlicher Staatsbetätigung (Verkauf)
(Systematik nach Krölls, Albert, Rechtliche Grenzen der Privatisierungspolitik, in: GewArch 4/1995, 
S. 129-144 (130).





Zwecke der Privatisierung

• Kostenentlastung
• Privatfinanzierung
• Verbesserung der 

Einnahmesituation
• wirtschafts- und 

gesellschaftspolitische
Motive

• Effektivierung der 
öffentlichen 
Aufgabenerfüllung



Rechtliche Voraussetzungen

• Funktionsvorbehalt hoheitlicher
Staatsaufgaben (Art. 33 Abs. 4  GG)

• Kompetenz- und 
Organisationsvorschriften

• Sozialstaatsprinzip
• allgemeiner Funktionsvorbehalt

gemeinwohlorientierter
Aufgabenerfüllung

• haushaltsrechtliche Grundsätze

• öffentliches Dienstrecht
• kommunales Selbstverwaltungsrecht

• Grundrechte
• Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen der 

Veräußerung von Staatsvermögen



http://www.cross-border-wuppertal.de/

Beispiel: 
Bodenseewasserversorgung

Im Jahr 2002 sprudelte in der Bodenseewasserversorgung 
Sipplingen nicht nur Wasser. Damals sprudelte Geld. Viel Geld. 
35 Millionen Euro kassierte der Zweckverband auf einen Schlag. 
Und zwar dafür, dass er mit einem namentlich geheim gehaltenen 
amerikanischen Investor ein so genanntes Cross-Border-Leasing-
Geschäft einging. Verkürzt dargestellt: Der Investor bezahlte auf 
die Konten diverser Banken die Summe von 841 Millionen 
Dollar. Das Geld entsprach der Miete für die Anlagen der 
Bodenseewasserversorgung, im Voraus auf 30 Jahre bezahlt. Zwar 
hatte der Investor die Anlagen nur gemietet, in Amerika galt dies 
aber schon als Investition, als steuerbegünstigte Investition. Aus 
diesem Geschäft wiederum kassierte nach eigenen Angaben der 
Zweckverband Bodenseewasserversorgung 35 Millionen Euro. 
Diese Mittel, sagt Maria Quignon, Sprecherin der 
Wasserversorgung, hätten dazu gedient, den Wasserpreis für die 
Verbraucher stabil zu halten. Auf die Frage, ob der Zweckverband
dafür gerade stehen müsse, wenn eine Bank, auf der die 
Mietvorauszahlung liegt, pleite gehe, antwortete Quignon: 
„Deswegen sind ja mehrere Banken involviert.“ Man habe das 

Risiko gestreut wie bei einem privaten Aktienportfolio.

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-
oberschwaben/ueberlingen/art372495,3470813



3. Personal



Bahn - Bundeseisenbahnvermögen

Bundeseisenbahnvermögen
Gemäß § 6 Abs. 6 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der 
Bundeseisenbahnen vom 27. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 21. Juni 1999, wird das Bundeseisenbahnvermögen als nicht rechtsfähiges 
Sondervermögen des Bundes unter der Leitung eines Präsidenten verwaltet.
Das Bundeseisenbahnvermögen ist oberste Dienstbehörde.
Die Dienststellen des Bundeseisenbahnvermögens sind Bundesbehörden; sie werden 
von Dienststellenleitern geleitet, die der Dienst- und Fachaufsicht des Präsidenten 
unterstehen.
Das Bundeseisenbahnvermögen ist zweistufig gegliedert.
Dienststellen sind:

– die Hauptverwaltung mit Sitz in Bonn, 
– die regionalen Dienststellen

- Ost (Berlin)
- Mitte (Frankfurt am Main mit Außenstelle Saarbrücken)
- Nord (Hannover mit Außenstelle Hamburg)
- Süd-West (Karlsruhe mit Außenstelle Stuttgart)
- West (Köln mit Außenstelle Essen) und
- Süd (München mit Außenstelle Nürnberg).

– Die Außenstellen sind unselbständige Teile der regionalen Stellen.



Aufgaben des Eisenbahnvermögens

• Dienstherr der der Deutschen Bahn AGzugewiesenen oder 
beurlaubten Bundesbahnbeamten 

• Betreuung von rd. 203.000 Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern 

• Verwaltung und Verwertung nicht bahnnotwendiger Liegenschaften 
• Ärztlicher Dienst/Medizinischer Dienst (Bahnärzte) 
• Weiterführung der betrieblichen Sozialeinrichtungen der Bundesbahn

und Reichsbahn
• Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten
• Stiftung Bahn-Sozialwerk
• Bahn-Hausbrandversorgung
• Bahnversicherungsanstalt, seit 2005 Teil der Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See
• Eisenbahn-Wohnungsgesellschaften(EWG) 



Bahn – Eisenbahn-Bundesamt

• Eisenbahn-Bundesamt
Nach Art. 3 § 2 (1) ENeuOG ist das Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) als selbständige Bundesoberbehörde errichtet. Es 
untersteht dem Bundesminister für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen.
Nach Art. 3 § 3 (2) ENeuOG obliegen dem Eisenbahn-
Bundesamt insbesondere folgende Aufgaben:
– Planfeststellung für Schienenwege, 
– Ausübung der Eisenbahnaufsicht, 
– Erteilung und Widerruf von Genehmigungen, 
– Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von Aufsichts- und 

Mitwirkungsrechten nach Maßgabe anderer Gesetze und 
Verordnungen.

Die Zusammenführung des Bundeseisenbahnvermögens und des Eisenbahn-Bundesamtes ist 
angedacht, liegt aber derzeit auf Eis.



Was wurde aus den Bahnbeamten?

• Beamtenstatus bleibt erhalten
Nach Art. 1 § 7 (1) ENeuOG stehen die Beamten des Bundeseisenbahnvermögens im Dienst des 
Bundes. Sie sind unmittelbare Bundesbeamte. Nach Art. 3 § 2 (4) EneuOG sind Beamte der 
Deutschen Bundesbahn, die Aufgaben wahrnehmen, die nach Art. 3 § 3 ENeuOG dem Eisenbahn-
Bundesamt obliegen, Beamte dieser Behörde.
Die beamtenrechtlichen Regelungen gelten weiter:

– Für die Beamten des Bundeseisenbahnvermögens und des Eisenbahn-Bundesamtes gelten die 
beamtenrechtlichen Regelungen des Bundesbeamten-, Beamtenversorgungs-, 
Bundesbesoldungs-, Bundesreisekosten- und Bundesumzugskostengesetzes sowie das 
Bundesdisziplinargesetz weiter. 

– Für die Beamtinnen und Beamten des Bundeseisenbahnvermögens und Eisenbahn-
Bundesamtes gelten für Besoldung, Sonderzuwendung, Urlaubsgeld weiterhin die 
beamtenrechtlichen Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes, des Gesetzes über die 
Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung, der Mehrarbeitsvergütungsordnung, 
Erschwerniszulagenverordnung und Verordnung über die Gewährung von 
Jubiläumszuwendungen.

• Zuweisung
Nach Art. 2 § 12 (2) ENeuOG werden Bundesbahnbeamte, die bisher bei der DB beschäftigt waren, 
dem Bundeseisenbahnvermögen (BEV) unterstellt. Die Beamten, die nicht aus dem 
Beamtenverhältnis ausscheiden, nicht beurlaubt oder die nicht beim BEV bzw. EBA beschäftigt 
werden, sind ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft in das 
Handelsregister dieser Gesellschaft zugewiesen. Jedoch kann das BEV im Einzelfall und im 
Einvernehmen mit der DB AG die Zuweisung von Beamten nach Art. 2 § 12 (9) ENeuOG aufheben, 
wenn beim BEV eine Planstelle zur Verfügung steht oder eine anderweitige Verwendung vorgesehen 
ist.



Post und Bahn …
Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen Jahren mit spektakulären Innovationen einen 
rasanten Wandel vollzogen - nur eines schleppt sie immer noch mit: Die Beamten aus den alten 
Zeiten der "amtlichen" Bundespost. 

Die fast 60.000 unkündbare Mitarbeiter in der Festnetzsparte T-Com sind für den Konzern nach 
Angaben aus Vorstandskreisen eine schwere Hypothek. Allein für die früheren Staatsbediensteten 
fallen jährlich mehr als 3 Milliarden Euro Personalkosten an. Viele sind bei Vivento "geparkt", der 
Personalservice-Agentur der Telekom, andere zur Zeit ausgeliehen wie bei der Bundesagentur für 
Arbeit. Auch bei Bahn und Post sind noch Beamte beschäftigt. Bei der Deutschen Post sind von 
200.000 inländischen Beschäftigten 60.000 Beamte, bei der Bahn sind von 225.000 Mitarbeitern 
45.000 im Beamtenstatus.

Telekom die Hände gebunden
Der größte Telekom-Wettbewerber Arcor beschäftigt gerade einmal 4000 Mitarbeiter. Während 
andere Großkonzerne Tausende von Arbeitsplätzen streichen und so die Margen heraufschrauben, 
sind der Telekom die Hände gebunden. 

Inzwischen erzielt der "rosa Riese" in der Mobilfunksparte mit 25 Milliarden Euro (2004) mehr 
Umsatz als im deutschen Festnetz (23,9 Mrd Euro), der einst sprudelnden Geldquelle des Konzerns. 
Noch dramatischer wird die Lage, fällt der Blick auf die Produktivität: So erwirtschaftet ein 
Beschäftigter im Mobilfunk mehr als doppelt so viel Umsatz und Ertrag wie sein Kollege aus dem 
Festnetz. Dabei hat die T-Com-Belegschaft bereits kräftig bluten müssen.



Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Datenreport 2006 (Bundeszentrale für politische Bildung)
S. 238 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nach Beschäftigungsbereichen in 
Millionen, Stand jeweils 30.6.



Personal in der Kernverwaltung Sachsen-Anhalts



Quelle: http://paul.schubbi.org/bat/



Quelle: http://paul.schubbi.org/bat/





Fähigkeiten der sozialen Kompetenz

• Achtung vor dem Anderen
• Verständnisbereitschaft
• Vorturteilsfreiheit
• Offenheit
• Hilfsbereitschaft
• Verantwortungsbewusstsein
• Toleranz
• Aufrichtigkeit
• Sensibilität für 

zwischenmenschliche
Problemsituationen



Reform des öffentlichen Dienstrechts I

• Das 6. Besoldungsänderungsgesetz
vom 14.12.2001

– Erhöhung der Attraktivität des Dienstes in 
den Streitkräften

– Umsetzung des Programms “Moderner
Staat - Moderne Verwaltung”, d.h.

• Abbau der Regelungsdichte, 
• Vermeidung unnötiger

Abstimmungsverfahren
• Förderung der Eigenständigkeit der 

Dienststellen (Anwärter und 
Sonderzuschläge)

– Berücksichtigung von Dienstzeiten bei der 
EU oder eines EU-Mitgliedsstaates beim
Besoldungsdienstalter

– Anpassung in der Besoldungsgruppe B 
auf Grund organisatorischer
Umstrukturierung und von 
Aufgabenzuwächsen

• Reform der Professorenbesoldung
– festes Grundgehalt bei Wegfall der 

bisherigen altersabhängigen Stufen
– zwei gemeinsame Professorenämter

an FH und Uni
• W 2: 3.724 Euro
• W 3: 4.522 Euro

– Wegfall der bisherigen Obergrenze
der Gesamtvergütung (B 10)



Reform des öffentlichen Dienstrechts II

• Besoldungsstrukturgesetz (Entwurf)
– Schaffung weiterer Leistungsanreize

durch verbesserte
Beförderungsmöglichkeiten

– Wegfall ds Verheiratetenzuschlags; 
dafür Anhebung des Kindergeldes
für kinderreiche Beamte von 106,39 
Euro auf 220,74 Euro ab dem dritten
Kind

� Nutzung der freiwerdenden Mittel für 
den Ausbau der Leistungsbezahlung

– Zulage für die vorübergehende
Wahrnehmung herausragender
Funktionen

• VersorgungsänderungsG vom 
20.12.01

– ab 2003 wird in einer ersten Stufe
der Zuwachs in acht Schritten um 
insgesamt 4,33 Prozent geringer
ausfallen

– die Häfte der Ersparnis wird den 
Versorgungsrücklagen zugeführt

– durch den geringeren Anstieg wird 
die Höchstversorgung von 75 
Prozent auf 71,75 Prozent sinken

– den aktiven Beamten wird die 
Möglichkeit eröffnet, von der 
freiwilligen Altersversorgung
(“Riester-Rente”) Gebrauch zu
machen

– Das Witwengeld wird von 60 auf 55 
Prozent abgesenkt



Leistung im Beamtenrecht - 1

• Bereits 1973 forderte die Studienkommission für die 
Reform des öffentlichen Dienstrechts eine befristete 
Leistungszulage für 15 Prozent der Beschäftigten

• Durch das Besoldungsstrukturgesetz vom 21.6.2002 
wurden die leistungsorientierten Bezahlungselemente 
fortentwickelt

• In diese Richtung gingen auch das Eckpunktepapier „Neue 
Wege im öffentlichen Dienst“ vom 4.10.2004 und der 
Beschluss des Bundeskabinetts über den Entwurf des 
Strukturreformgesetzes vom 15.6.2005

• Diese Entwicklungen wurden allerdings von der 
Bundestagswahl unterbrochen



Leistung im Beamtenrecht - 2

• Im Zuge der Föderalismusreform wurden durch 
das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) die 
Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und 
Ländern grundlegend geändert

• Mit dem Wegfall des Art. 74 a GG sind die 
Länder nicht mehr verpflichtet, ihre 
Landesbeamtengesetze an den Vorgaben des 
BRRG auszurichten

• Aufgrund des Wegfalls der konkurrierenden 
Gesetzgebung obliegt es den Ländern, die 
Besoldung neu zu regeln



Leistung im Beamtenrecht - 3

• LSA beabsichtigt, das Bundesbesoldungsrecht im 
Rahmen einer Vollregelung in das Landesrecht zu 
überführen

• Es gibt bereits einen ersten Entwurf zur 
Neuregelung des Besoldungsrechts 
(Besoldungsneuregelungsgesetz LSA)

• Die erste Kabinettsbefassung ist für den Herbst 
2008 geplant und soll dem Landtag Anfang 2009 
zugeleitet werden

• Zum 1.1.2010 soll das Gesetz in Kraft treten



Leistungsorientierte Bezahlung im 
Tarifrecht -1 

• Derzeit zeichnet sich eine Stärkung des Leistungsprinzips 
in den neuen Tarifverträgen ab (TVöD Bund, TVöD VKA, 
TV-L):
– Der Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber 

unterzeichneten mit Ver.di und dbb am 13.9.2005 den TVöD
– Eine weitere Regelung bildet der TV über das Leistungsentgelt für 

die Beschäftigten des Bundes (LeistungsTV-Bund) vom 25.8.2006, 
der die Eckpunkte der Leistungsbezahlung, die Instrumente, den 
chronologischen Ablauf und den Kreis der teilnehmenden 
Beschäftigten regelt

• Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und die 
Gewerkschaften einigten sich am 19.5.2006 über die 
Grundzüge und Kernelemente eines neuen TV-L

• Die Einführung der Leistungsentgelte erfolgte nach TVöD
und TV-L einheitlich zum 1.7.2007



Leistungsorientierte Bezahlung im 
Tarifrecht - 2

• Auf der Basis des TV-L wurde für die 
Beschäftigten der Länder ab dem 1.1.2007 ein 
Leistungsentgeld zusätzlich zum Tabellenentgelt 
eingeführt

• Nähere Regelungen über die Ausgestaltung des 
Leistungsentgelts werden nach § 18 Abs. 4 S. 1 
TV-L in landesbezirklichen Tarifverträgen 
vereinbart

• Bislang gibt es so etwas in keinem TdL-Land



Aktuelle Situation

• Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den 
Ländern (Beamtenstatusgesetz - BeamtStG) vom 17. Juni 2008, BGBl. I, S. 
1010 ff.

• Gesetz zur Neuordnung und Modernisierung des Bundesdienstrechts 
(Dienstrechtsneuordnungsgesetz - DNeuG) vom 5.2.2009, BGBl. 180

• Landesebene: Gesetz zur Neuordnung des Landesbeamtenrechts 
– Anpassung der beamtenrechtlichen Bestimmungen an das Beamtenstatusgesetz des 

Bundes und Anpassung an die geänderte Gesetzgebungskompetenz im Rahmen der 
Föderalismusreform

– Schwerpunkte: 
• Neugestaltung des Laufbahnrechts durch Verschlankung von vier auf zwei 

Laufbahngruppen und Flexibilisierung der laufbahnrechtlichen Bestimmungen, 
• Stärkung des Leistungsprinzips, 
• Förderung der Mobilität (Bundeslandwechsel), 
• Erleichterung des Wechsels aus der Privatwirtschaft in den Öffentlichen Dienst

GesEntw LReg 15.01.2009 Drs 5/1710 (163 S.)



5. Innere / Äussere Organisation

• Während etwa in Nordrhein-
Westfalen ein 
Ministerialbeamter auf 17.000 
Einwohner kommt, sind es in 
Sachsen-Anhalt 2.500 

• das RP Magdeburg gehört(e) 
auf die Einwohnerzahl bezogen
zu den Kleineren
Regierungsbezirken, 
personalmäßig jedoch zu den 
Größeren



Materialien zur Reform der 
Landesverwaltung

• Strukturatlas –http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=16106
(kann auch von StudIP herunter geladen werden)

• Präsentation von MR Jordan, MI –http://www.hfv-
speyer.de/hill/Tagungen/Tagungen-
2007/Verwaltungsstrukturreform/Jordan.pdf(kann auch von StudIP herunter 
geladen werden)

• http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=30924&no_cache=1
(Personalentwicklungskonzept - kann auch von StudIP herunter geladen 
werden)



6. Haushalt



http://www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/
Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Biblioth
ek_Ministerium_der_Finanzen/Dokumente/Br
oschuere_Daten_und_Trends.pdf



Entwicklung des Landeshaushalts

http://www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/fileadmin/Uploads/diagramm_haushalt_startseite.jpg



Neues kommunales 
Finanzmanagement

• Mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität, mehr Transparenz und Bürgernähe -
dies sind Ziele einer grundlegenden Reform der kommunalen Verwaltungen. 
Das Haushalts- und Rechnungswesen nimmt in diesem Prozess eine zentrale 
Rolle ein. Wesentliche Elemente der Reformvorstellungen wie z.B.
Budgetierung oder die dezentrale Ressourcenverantwortung sind ohne eine 
Neuordnung des  kommunalen Haushaltsrechts nicht konsequent umzusetzen. 

• Im NKF wird zwischen normiertem und unnormiertem Haushaltswesen 
unterschieden:

– Das normierte Haushaltswesen enthält die Komponenten Finanzrechnung, 
Ergebnisrechnung und Bilanz. Es dient der besseren Vergleichbarkeit und 
Ergebnisorientierung und ist verpflichtend. Im Rahmen der Finanzrechnung
werden alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode erfasst, die 
Ergebnisrechnungenthält alle Erträge und Aufwendungen. Sowohl der Finanz- als 
auch der Ergebnisrechnung geht eine Planung voraus.

– Das unnormierte Haushaltswesen erlaubt es, zusätzliche Komponenten individuell 
zu ergänzen, etwa Kostenrechnung oder Controlling, um spezielle Bedürfnisse zu 
berücksichtigen.

Vgl. umfassend: mknoedler.hs-harz.de



7. Verfahren
“Schließlich muß auch der ganze Geschäftsgang der Behörden
von einem neuzeitlichen Geist erfüllt werden. Die Klagen des 
Publikums über zu großen Bürokratismus sind trotz der 
Abstellung mancher Mängel leider noch immer berechtigt. Der 
Hauptgrund hierfür liegt darin, daß die höheren Beamten, die 
über die Einrichtung des Geschäftsganges zu entscheiden haben, 
entweder zu wenig Interesse an diesen Dingen oder zu wenig
Kenntnis von den Verbesserungsmöglichkeiten haben. ... Die 
Büroreform ist ein Teil der Verwaltungsreform und doch
unabhängig von ihr, weil sie sogleich ohne Änderung des 
Behördenaufbaus in Angriff genommen werden kann”
(Dalchow 1926, S. 12 f.).



Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die 

Vereinfachung der Verwaltung

Erlaß vom 28. Augut 1939 (Reichsgesetzblatt I S. 1535)

Die Verteidigung von Volk und Reich erfordert reibungslose
Arbeit der öffentlichen Verwaltung. Um diese Instand zu setzen, 
auch unter schwierigsten Verhältnissen ihre Aufgaben 
gegenüber Volk und Reich zu erfüllen, treffe ich folgende
Anordnungen:

I.

(1) Von allen Behörden erwarte ich restlosen Einsatz und 
schnelle, von bürokratischen Hemmungen frei Entscheidungen.

...



Reform des 
Verwaltungsverfahrensrechts

Der moderne Staat ist wegen seiner strukturellen Finanzkrise nicht nur 
auf der Suche nach Veränderung seines Aufgabenfeldes durch 
Deregulierung und Privatisierung, sondern auch nach neuen Akzenten 
beim Einsatz tradierter Instrumente. Dabei gewinnt das Effizienzgebot als 
Gebot möglichster Ressourcenschonung zunehmend an Bedeutung. 
Dieser Band versteht Effizienz nicht als eine lästige Schranke des 
Verwaltungshandelns, sondern als eine Herausforderung, die auch 
Anstöße zur Behebung von Mißständen bzw. zu überfälligen Reformen in 
Verwaltungsorganisation und Verwaltungsrecht geben kann. Nach einer 
einleitenden Positionsbestimmung und vor einem zusammenfassenden
Ausblick durch die Herausgeber werden als Referenzgebiete der 
Effizienzberücksichtigung neben dem Haushaltsrecht (H. Dreier; F. 
Kirchhof) das Sozialrecht (K.-J. Bieback), das Polizei- und 
Ordnungsrecht (Chr. Gusy), das Verfahrensrecht (B. Holznagel) und 
insbesondere das Recht der Handlungsmaßstäbe (H.-J. Papier) 
ausgewählt. Der Band versteht sich als weiterer Anstoß zur Diskussion 
um eine steuerungsorientierte Reform des Verwaltungsrechts.

Hoffmann-Riem | Schmidt-
Aßmann
Effizienz als 
Herausforderung an das 
Verwaltungsrecht
Herausgegeben von 
RiBVerfG Prof. Dr. 
Wolfgang Hoffmann-Riem, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard 
Schmidt-Aßmann
1998, 276 S. Gebunden, 
42,- €
ISBN 978-3-7890-5187-6



Beispiel: Sternverfahren

• § 71 d Sternverfahren
(1) Sind in einem Genehmigungsverfahren Träger 
öffentlicher Belange zu beteiligen, soll die zuständige 
Behörde diese, soweit sachlich möglich und geboten, 
insbesondere auf Verlangen des Antragstellers, 
gleichzeitig und unter Fristsetzung zur Stellungnahme 
auffordern (Sternverfahren).
(2) Äußerungen nach Ablauf der Frist werden nicht 
mehr berücksichtigt, es sei denn, die vorgebrachten 
Belange sind der Genehmigungsbehörde bereits bekannt 
oder hätten ihr bekannt sein müssen oder sind für die 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung von Bedeutung.



Entbürokratisierung / Deregulierung

http://www.flaschenpost.org/archiv/2005_02/seite_09_amt
sschimmel.gif



Verwaltungsvereinfachung durch 
EU-Dienstleistungsrichtlinie?

• EU-Dienstleistungsrichtlinie: Chance zum Bürokratieabbau 
nutzen
– Gewerbeamt, Tiefbauamt, Finanzamt, Bauamt und noch mehr – bis zu elf 

Ämter muss beispielsweise ein Restaurantgründer aufsuchen, bevor er 
seinen Betrieb aufnehmen kann. Damit soll bald Schluss sein: Ab Januar 
2010 müssen die EU-Mitgliedstaaten laut Dienstleistungsrichtlinie so 
genannte Einheitliche Ansprechpartner (EA) eingerichtet haben. Hier 
können Unternehmen alle Formalitäten erledigen, die auf ein 
Unternehmen zukommen. 

– Das EA-Prinzip: Alles aus einer Hand!Von der Gründung bis zur 
Nachfolge – der EA soll Unternehmen in allen Phasen als neutraler 
Verfahrenspartner helfen. Dabei managt der EA die Abläufe mit den 
Behörden „hinter dem Vorhang“ und informiert verbindlich die 
Unternehmen über den Verfahrensstand – auch online. Damit eröffnet der 
EA die Chance, sämtliche Verwaltungsprozesse in Deutschland effizient 
und kundenorientiert zu gestalten. 



http://www.brainworker.ch/Wirtschaft/Achtung.jpg



http://www.my-berlin-office.de/JPG/hippenstock.jpg
http://farm1.static.flickr.com/103/269996721_2cfc0a35ce.jpg?v
=0



Diese Handarbeit ist einfach nicht 
effizient! Da müssen wir dringend 
rationalisieren!! Wir brauchen 
effizientere Tools und Abläufe, 
innovative Konzepte!!! Hier müssen 

wir mechanisieren!!!!

www.brainworker.ch/Wirtschaft/Achtung.jpg



Lean Factory – Lean Administration

http://www.roi-international.de/fileadmin/Bilder/Grafik_Modell-zur-schlanken-Fabrik.gif



Business Process Reengineering - 1

• Zu Beginn der 90er Jahre prägten die Autoren MICHAEL HAMMER 
und JAMES CHAMPY den Begriff des Business Process
Reengineering  (BPR, Business Reengineering, Business Redesign, 
Geschäftsprozessoptimierung). 

• Darunter versteht man das fundamentale Überdenken und die radikale 
Neugestaltung des gesamten Unternehmens oder zumindest der 
wesentlichen Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht 
dabei der Kunde und dessen Wünsche. 

• Während z.B. eine Reorganisation eher behutsame Änderungen nach 
sich zieht, zeichnet sich die Methode des Reengineerings vor allem 
durch ihre Radikalität aus. Ziel ist es, erhebliche Verbesserungen in 
den Bereichen Qualität, Zeit, Kosten und Service zu erreichen. 



http://www.economics.phil.uni-erlangen.de/bwl/studium/hausarb/mst_hout2.pdf

Business Process Reengineering - 2



http://www.economics.phil.uni-erlangen.de/bwl/studium/hausarb/mst_hout2.pdf

Für das Business Process
Reengineering ist diese strikte 
Arbeitsteilung eine der 
Hauptursachen für schlechte 
Ergebnisse in den Bereichen 
Qualität, Zeit, Kosten und 
Service. Verbesserungen um 
Größenordnungen können 
deshalb nur dann zustande 
kommen, wenn man die strenge 
Arbeitsteilung auflöst, die 
funktionalen Strukturen 
durchbricht und die 
Geschäftsprozesse kundenorien-
tiert und ganzheitlich betrachtet. 
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8. Zusammenfassung



Ziele und Methoden von Reformen

• Einheit und Einräumigkeit
der Verwaltung 

• Effizienz / Effektivität
• Förderung der 

kommunalen
Selbstverwaltung

• Stärkung der 
Verwaltungskraft

• Bürgernähe / -
freundlichkeit

• Verwaltungsverein-
fachung

• Entbürokratisierung
• Privatisierung
• Verfahrensbeschleu-

nigung
• usw.



Quelle: K. König




